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Die Sektion VI des Bundeska.nz1eramtes beehrt sich, zu dem da. Schreiben vom 17. März 2000, 

Z1. 13480/0060/1-L1.312000, wie fo lgt Stellung zu nehmen: 

Die Obermirtelten Unterlagen befassen sich mit Angelegenheiten, die außerbalb unseres 

Zuständigkeitsbereichs und unseres Erfahrungsbereiches liegen. Aus diesem Grund 

können wir keine inhaltliche Stellungnahme abgeben. 
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